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RS OGH 1979/5/16 1Ob593/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1979

Norm

ABGB §5

ABGB §1220

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

In der Rechtsansicht der mangelnden Rückwirkung des UeKindG und daß daher ein Heiratsgutanspruch eines

unehelichen Kindes nicht zusteht, wenn die Eheschließung vor der Neufassung des § 1220 ABGB erfolgt, kann eine

offenbare Gesetzwidrigkeit nicht erblickt werden.
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